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§ 1

Verordnungsermächtigung

Die für die Angelegenheiten des Hand-
werks zuständige Ministerin oder der hier-
für zuständige Minister wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit der für Immissionsschutz 
zuständigen Ministerin oder dem hierfür zu-
ständigen Minister und der für kommunale 
Angelegenheiten zuständigen Ministerin 
oder dem hierfür zuständigen Minister, durch 
Rechtsverordnung die zuständigen Behörden 
nach § 23 des Schornsteinfeger-Handwerks-
gesetzes vom 26. November 2008 (BGBl. I 
S. 2242), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2187), zu be-
stimmen.

§ 2

Ausnahme von der Gebührenfreiheit

Bei der Festsetzung der Kosten für öf-
fentlich-rechtliche Leistungen, die von einer 

bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin 
oder einem bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfeger erbracht werden, findet § 8 des 
Hessischen Verwaltungskostengesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom  
12. Januar 2004 (GVBl. I S. 36), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 23. Juni 2018 (GVBl. 
S. 330), keine Anwendung.

§ 3

Aufhebung des bisherigen Rechts

Das Schornsteinfeger-Zuständigkeitsge-
setz vom 14. Mai 2012 (GVBl. S. 134)1) wird 
aufgehoben.

§ 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. März 2021 in 
Kraft. Abweichend vom Satz 1 tritt § 1 am Tag 
nach der Verkündung in Kraft.

*) FFN 512-91
1) Hebt auf FFN 512-88

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz 
über die Zuständigkeiten und Gebühren im Schornsteinfegerwesen 

(Schornsteinfegerzuständigkeits- und Gebührengesetz – SchfZuGG)*)

Vom 11. Dezember 2020

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 11. Dezember 2020

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

B o u f f i e r

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  
W i r t s c h a f t ,  E n e r g i e ,  Ve r k e h r  

u n d  Wo h n e n

A l - Wa z i r
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Artikel 11)

Änderung des Heilberufsgesetzes

Das Heilberufsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 7. Februar 2003 
(GVBl. I S. 66, 242), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82), wird 
wie folgt geändert:

 1.  In § 1 Abs. 3 Satz 3 werden nach der 
Angabe „(BGBl. I S. 2749)“ ein Komma 
und die Angabe „zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20. November 2019 (BGBl. I  
S. 1626),“ eingefügt.

 2.  § 2 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 2 Satz 3 werden die Angabe 
„Richtlinie 2013/55/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
20. November 2013 (ABl. EU Nr. L 354 
S. 132),“ durch „Delegierten Beschluss 
(EU) 2020/548 der Kommission vom 
23. Januar 2020 (ABl. EU Nr. L 131  
S. 1),“ ersetzt.

b)  In Abs. 3 Satz 4 wird nach der Angabe 
„72“ ein Komma und die Angabe „2018 
Nr. L 127 S. 2“ eingefügt.

c)  In Abs. 4 Satz 4 wird die Angabe  
„18. April 2016 (BGBl. I S. 886)“ durch 
„15. August 2019 (BGBl. I S. 1307) in 
der bis zum 31. August 2020 geltenden 
Fassung“ ersetzt.

 3.  § 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)  In Nr. 7 wird die Angabe „Signatur-
gesetz vom 16. Mai 2001 (BGBl. I  
S. 876), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666)“ 
durch „Vertrauensdienstegesetz vom 
18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745), geän-
dert durch Gesetz vom 18. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2745)“ ersetzt.

b)  In Nr. 8 wird die Angabe „5. Februar 
2016 (GVBl. S. 30)“ durch „5. Oktober 
2017 (GVBl. S. 294)“ ersetzt.

 4.  § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)  In Nr. 4 wird die Angabe „13. De-
zember 2012 (GVBl. S. 622)“ durch  
„13. Dezember 2019 (GVBl. S. 434)“ 
ersetzt.

b)  Im abschließenden Satzteil werden 
nach dem Wort „Apothekenbetriebs-
ordnung“ die Wörter „in der Fassung 
der Bekanntmachung“ eingefügt und 
die Angabe „6. März 2015 (BGBl. I  
S. 278)“ durch „21. Oktober 2020 
(BGBl. I S. 2260)“ ersetzt.

 5.  § 6a wird wie folgt geändert:

a)  Abs. 2 Satz 2 und 3 wird wie folgt ge-
fasst:

„Diese nimmt die Aufgaben nach den 
§§ 40 bis 42a des Arzneimittelgeset-
zes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. 
I S. 3394), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 18. November 2020 (BGBl. I 
S. 2397), und die Aufgaben nach den 
§§ 20 bis 24 des Medizinproduktege-
setzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 7. August 2002 (BGBl. I 
S. 3146), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1328), wahr. Sofern sie bei der je-
weils zuständigen Behörde registriert 
ist, kann sie auch die Aufgaben nach 
den §§ 8 und 9 des Transfusionsge-
setzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28. August 2007 (BGBl. I  
S. 2169), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018), 
sowie nach § 36 des Strahlenschutz-
gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I 
S. 1966), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 23. Oktober 2020 (BGBl. I  
S. 2232), wahrnehmen.“

b)  Abs. 3 Satz 5 Nr. 11 wird wie folgt ge-
fasst:

„11.  den Zeitraum der Aufbewahrung 
der wesentlichen Dokumente 
über alle klinischen Prüfungen 
nach Art. 58 der Verordnung (EU) 
Nr. 536/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 über klinische Prü-
fungen mit Humanarzneimitteln 
und zur Aufhebung der Richtlinie 
2001/20/EG (ABl. EU Nr. L 158  
S. 1), geändert durch Delegier-
te Verordnung (EU) 2017/1569 
(ABl. EU Nr. L 238 S. 12), und den  
§§ 20 bis 24 des Medizinprodukte-
gesetzes.“

 6.  In § 9 Satz 6 wird die Angabe „des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, zum freien Daten-
verkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverord-
nung) in der jeweils geltenden Fassung“ 
gestrichen.

 7.  Dem § 17 werden als Abs. 4 bis 8 an-
gefügt:

„(4) Bei dem Erlass neuer oder der 
Änderung bestehender Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften, die dem Geltungs-
bereich der Richtlinie (EU) 2018/958 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Be-

*)  Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 
über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufs-
reglementierungen (ABl. EU Nr. L 173 S. 25)

1) Ändert FFN 350-6

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 
über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer 

Berufsreglementierungen durch öffentlich-rechtliche Körperschaften*)
Vom 11. Dezember 2020
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rufsreglementierungen (ABl. EU Nr. L 173 
S. 25) in der jeweils geltenden Fassung 
unterfallen, sind die Vorgaben der Richt-
linie (EU) 2018/958 in der jeweils gelten-
den Fassung einzuhalten.

(5) Eine Vorschrift nach Abs. 4 ist auf 
ihre Verhältnismäßigkeit, insbesonde-
re auf die Einhaltung der Vorgaben der  
Art. 5 bis 7 der Richtlinie (EU) 2018/958, 
anhand des Prüfrasters für die Verhält-
nismäßigkeitsprüfung nach der Anlage zu 
prüfen. Der Umfang der Prüfung muss im 
Verhältnis zu der Art, dem Inhalt und den 
Auswirkungen der Vorschrift stehen. Die 
Vorschrift ist so ausführlich zu erläutern, 
dass die Aufsichtsbehörde ihre Überein-
stimmung mit dem Verhältnismäßigkeits-
grundsatz bewerten kann. Die Gründe, 
aus denen sich ergibt, dass sie gerecht-
fertigt und verhältnismäßig ist, sind durch 
qualitative und, soweit möglich und rele-
vant, quantitative Elemente zu substan-
ziieren.

(6) Vor dem Erlass oder der Ände-
rung einer Vorschrift nach Abs. 4 ist die 
Öffentlichkeit nach Art. 8 der Richtlinie 
(EU) 2018/958 zu beteiligen. Vor der 
Beschlussfassung der Delegiertenver-
sammlung über eine Vorschrift ist auf der 
Internetseite der Kammer ein Entwurf der 
Vorschrift für einen Zeitraum von mindes-
tens zwei Wochen mit der Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu veröffentlichen. 
Das Nähere wird durch die Hauptsatzung 
bestimmt; insbesondere ist sicherzustel-
len, dass eingehende Stellungnahmen in 
den Entscheidungsprozess der Delegier-
tenversammlung einfließen können.

(7) Im Rahmen der Genehmigung 
von Vorschriften nach Abs. 4 hat die 
Aufsichtsbehörde zu prüfen, ob die Vor-
gaben der Richtlinie (EU) 2018/958 ein-
gehalten wurden. Zu diesem Zweck 
hat die Kammer der Aufsichtsbehörde 
die Unterlagen zuzuleiten, aus denen 
sich die Einhaltung der Vorgaben nach  

Abs. 4 und 5 ergibt. Insbesondere hat die 
Kammer die Gründe zu übermitteln, auf-
grund derer sie die Vorschrift im Sinne 
des Abs. 4 als gerechtfertigt, notwendig 
und verhältnismäßig im Sinne der Richt-
linie (EU) 2018/958 beurteilt hat. Die 
Durchführung der Öffentlichkeitsbeteili-
gung nach Abs. 6 ist nachzuweisen.

(8) Die Kammer hat nach dem Er-
lass oder der Änderung einer Vorschrift 
nach Abs. 4 deren Übereinstimmung mit 
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu 
überwachen und bei einer Änderung der 
Umstände zu prüfen, ob die Vorschrift an-
zupassen ist. Dies ist durch die Aufsichts-
behörde im Rahmen der Aufsicht zu prü-
fen. Die Gründe für die Beurteilung von 
Vorschriften als gerechtfertigt, notwendig 
und verhältnismäßig, die nach der Richt-
linie (EU) 2018/958 geprüft wurden, und 
die der Kommission nach Art. 59 Abs. 5 
der Richtlinie 2005/36/EG zusammen mit 
den Vorschriften mitzuteilen sind, werden 
von der Aufsichtsbehörde in der in Art. 59 
Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG genann-
ten Datenbank für reglementierte Berufe 
eingetragen. Die Aufsichtsbehörde nimmt 
die zu den Eintragungen vorgebrachten 
Stellungnahmen anderer Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union und diesen 
gleichgestellten Staaten sowie interes-
sierter Kreise entgegen.“

 8.  In § 38a Abs. 2 Satz 3 werden nach dem 
Wort „Fassung“ die Wörter „der Bekannt-
machung“ eingefügt und die Angabe  
„18. April 2016 (BGBl. I S. 886)“ durch 
„15. August 2019 (BGBl. I S. 1307)“ er-
setzt.

 9.  In § 69 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem 
Wort „Fassung“ die Wörter „der Bekannt-
machung“ eingefügt und die Angabe  
„31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)“ durch 
„22. November 2019 (BGBl. I S. 1755)“ 
ersetzt.

10.  Folgende Anlage wird angefügt:

„Anlage

(zu § 17 Abs. 5 Satz 1)

Prüfraster für die Verhältnismäßigkeitsprüfung

 I.Prüfung der Verhältnismäßigkeit

1.  Vorschriften, die in den Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 fallen, dürfen weder eine 
direkte noch eine indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Wohn-
sitzes darstellen.

2.  Vorschriften im Sinne der Nr. 1 müssen durch Ziele des Allgemeininteresses im Sinne des Art. 
6 der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 
über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABl. L 173 
S. 25) gerechtfertigt sein. Sie müssen für die Verwirklichung des angestrebten Ziels geeignet 
sein und dürfen nicht über das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinausgehen.

II. Durchführung der Verhältnismäßigkeitsprüfung

1. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind die folgenden Punkte zu berücksichtigen:

a)  die Eigenart der mit den angestrebten Zielen des Allgemeininteresses verbundenen Risiken, 
insbesondere der Risiken für Dienstleistungsempfänger, einschließlich Verbraucher, Berufs-
angehörige und Dritte;

b)  die Frage, ob bestehende Regelungen spezifischer oder allgemeiner Art, etwa Regelungen 
in Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Produktsicherheit oder des Verbraucherschutzes, 
nicht ausreichen, um das angestrebte Ziel zu erreichen;
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c)  die Eignung der Vorschrift zur Erreichung des angestrebten Ziels sowie die Frage, ob sie 
diesem Ziel tatsächlich in kohärenter und systematischer Weise gerecht wird und somit den 
Risiken entgegenwirkt, die bei vergleichbaren Tätigkeiten in ähnlicher Weise identifiziert wur-
den;

d)  die Auswirkungen auf den freien Personen- und Dienstleistungsverkehr innerhalb der Euro-
päischen Union, die Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher und die Qualität der bereitge-
stellten Dienstleistungen;

e)  die Frage, ob zur Erreichung des im Allgemeininteresse liegenden Ziels auch auf mildere 
Mittel zurückgegriffen werden kann; wenn die Vorschrift nur durch den Verbraucherschutz 
gerechtfertigt ist und sich die identifizierten Risiken auf das Verhältnis zwischen dem Berufs-
angehörigen und dem Verbraucher beschränken und sich deshalb nicht negativ auf Dritte 
auswirken, ist im Sinne dieses Buchstabens insbesondere zu prüfen, ob das Ziel durch Maß-
nahmen erreicht werden kann, die milder sind als die Maßnahme, die Tätigkeiten vorzube-
halten.

2.  Darüber hinaus sind bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit die folgenden Punkte zu berück-
sichtigen, wenn sie für die Art und den Inhalt der neu eingeführten oder geänderten Vorschrift 
relevant sind:

a)  der Zusammenhang zwischen dem Umfang der Tätigkeiten, die von einem Beruf erfasst sind 
oder die einem Beruf vorbehalten sind, und der erforderlichen Berufsqualifikation;

b)  der Zusammenhang zwischen der Komplexität der betreffenden Aufgaben und der Notwen-
digkeit, dass diejenigen, die die Aufgaben wahrnehmen, im Besitz einer bestimmten Berufs-
qualifikation sind, insbesondere in Bezug auf das Niveau, die Eigenart und die Dauer der 
erforderlichen Ausbildung oder Erfahrung;

c)  die Möglichkeit, die berufliche Qualifikation auf alternativen Wegen zu erlangen;
d)  die Frage, ob und warum die bestimmten Berufen vorbehaltenen Tätigkeiten mit anderen Be-

rufen geteilt oder nicht geteilt werden können;

e)  der Grad an Autonomie bei der Ausübung eines reglementierten Berufs und die Auswirkun-
gen von Organisations- und Überwachungsmodalitäten auf die Erreichung des angestrebten 
Ziels, insbesondere wenn die mit einem reglementierten Beruf zusammenhängenden Tätig-
keiten unter der Kontrolle und Verantwortung einer ordnungsgemäß qualifizierten Fachkraft 
stehen;

f)  die wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen, die die Informationsasymmetrie 
zwischen Berufsangehörigen und Verbrauchern tatsächlich abbauen oder verstärken können.

3.  Wird die neue oder geänderte Vorschrift mit einer oder mehreren der folgenden Anforderungen 
kombiniert, so ist die Auswirkung der neuen oder geänderten Vorschrift zu prüfen, insbesondere 
ist zu prüfen, wie die neue oder geänderte Vorschrift kombiniert mit anderen Anforderungen zum 
Erreichen desselben legitimen Zwecks beiträgt und ob sie hierfür notwendig ist:

a)  Tätigkeitsvorbehalte, geschützte Berufsbezeichnung oder jede sonstige Form der Regle-
mentierung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2005/36/EG;

b)  Verpflichtungen zur kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung;
c)  Vorschriften in Bezug auf Berufsorganisation, Standesregeln und Überwachung;

d)  Pflichtmitgliedschaft in einer Berufsorganisation, Registrierungs- und Genehmigungsrege-
lungen, insbesondere wenn diese Anforderungen den Besitz einer bestimmten Berufsquali-
fikation voraussetzen;

e)  quantitative Beschränkungen, insbesondere Anforderungen, die die Zahl der Zulassungen 
zur Ausübung eines Berufs begrenzen oder die eine Mindest- oder Höchstzahl der Arbeit-
nehmer, Geschäftsführer oder Vertreter festsetzen, die bestimmte Berufsqualifikationen be-
sitzen;

f)  Anforderungen an bestimmte Rechtsformen oder Anforderungen in Bezug auf die Beteili-
gungsstruktur oder Geschäftsleitung eines Unternehmens, soweit diese Anforderungen un-
mittelbar mit der Ausübung des reglementierten Berufs zusammenhängen;

g)  geografische Beschränkungen, auch dann, wenn der Beruf in Teilen der Bundesrepublik 
Deutschland in einer Weise reglementiert ist, die sich von der Reglementierung in anderen 
Teilen unterscheidet;

h)  Anforderungen, die die gemeinschaftliche oder partnerschaftliche Ausübung eines reglemen-
tierten Berufs beschränken, sowie Unvereinbarkeitsregeln;

i)  Anforderungen an den Versicherungsschutz oder andere Mittel des persönlichen oder kollek-
tiven Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht;

j)  Anforderungen an Sprachkenntnisse, soweit diese für die Ausübung des Berufs erforderlich 
sind;

k)  festgelegte Mindest- und/oder Höchstpreisanforderungen;

l)  Anforderungen an die Werbung.

4.  Zusätzlich ist sicherzustellen, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eingehalten wird, 
wenn spezifische Anforderungen im Zusammenhang mit der vorübergehenden oder gelegent-
lichen Erbringung von Dienstleistungen nach Titel II der Richtlinie 2005/36/EG, einschließlich 
der folgenden Anforderungen, neu eingeführt oder geändert werden:
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a)  eine automatische vorübergehende Eintragung oder eine Pro-Forma-Mitgliedschaft bei einer 
Berufsorganisation nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2005/36/EG;

b)  eine vorherige Meldung nach Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG, die nach Abs. 2 des 
genannten Artikels erforderlichen Dokumente oder eine sonstige gleichwertige Anforderung;

c)  die Zahlung einer Gebühr oder von Entgelten, die vom Dienstleistungserbringer für die Ver-
waltungsverfahren im Zusammenhang mit dem Zugang zu reglementierten Berufen oder im 
Zusammenhang mit deren Ausübung gefordert werden.

Die Verpflichtung nach Satz 1 gilt nicht für Maßnahmen, durch die die Einhaltung geltender 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen gewährleistet werden soll, die im Einklang mit dem 
Recht der Europäischen Union angewendet werden.

5.  Bei Vorschriften, die die Reglementierung von Gesundheitsfachberufen betreffen und die Aus-
wirkungen auf die Patientensicherheit haben, ist das Ziel der Sicherstellung eines hohen Ni-
veaus des Gesundheitsschutzes zu berücksichtigen.“

Artikel 22)

Änderung des Hessischen Ingenieur- 
gesetzes

Das Hessische Ingenieurgesetz vom  
30. November 2015 (GVBl. S. 457), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 
(GVBl. S. 198), wird wie folgt geändert:

 1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe 
zu § 36 wie folgt gefasst:

„§ 36  Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten, Genehmigungs- und Anzeige-
pflichten, Bekanntmachungen“.

 2.  § 1 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a)  In Satz 1 wird die Angabe „28. Sep-
tember 2014 (GVBl. S. 218)“ durch 
„24. Juni 2020 (GVBl. S. 435)“ ersetzt.

b)  In Satz 2 wird die Angabe „Nr. L 271 
S. 18, Nr. L 93 S. 28, Nr. L 33 S. 49“ 
durch „2007 Nr. L 271 S. 18, 2008 Nr. L 
93 S. 28, 2009 Nr. L 33 S. 49, 2014 Nr. 
L 305 S. 115“ ersetzt und die Angabe 
„Richtlinie 2013/55/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
20. November 2013 (ABl. EU Nr. L 354 
S. 132),“ durch „Delegierten Beschluss 
(EU) 2020/548 der Kommission vom 
23. Januar 2020 (ABl. EU Nr. L 131  
S. 1), in der jeweils geltenden Fas-
sung“ ersetzt.

 3.  In § 6 Abs. 1 Satz 2 werden nach der An-
gabe „(GVBl. S. 478)“ ein Komma und 
die Angabe „geändert durch Gesetz vom 
11. Dezember 2020 (GVBl. S. 931)“ ein-
gefügt.

 4.  In § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird die An-
gabe „§ 49 Abs. 3 Satz 1 der Hessischen 
Bauordnung in der Fassung vom 15. Ja-
nuar 2011 (GVBl. I S. 46, 180), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 13. Dezember 
2012 (GVBl. S. 622),“ durch „§ 67 Abs. 1 
Satz 1 der Hessischen Bauordnung vom 
28. Mai 2018 (GVBl. S. 198), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 3. Juni 2020 
(GVBl. S. 378),“ ersetzt.

 5.  In § 11 Abs. 2 wird die Angabe „§ 49  
Abs. 6“ durch „§ 67 Abs. 4“ ersetzt.

 6.  In § 22 Abs. 6 wird die Angabe „24. März 
2015 (GVBl. S. 118)“ durch „5. Oktober 
2017 (GVBl. S. 294)“ ersetzt.

 7.  § 27 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 3 Satz 2 werden nach der An-
gabe „(BGBl. I S. 1577)“ ein Komma 
und die Angabe „geändert durch Ver-
ordnung vom 31. August 2015 (BGBl. 
I S. 1474),“ eingefügt.

b)  In Abs. 4 wird die Angabe „1. April 2015 
(BGBl. I S. 434)“ durch „10. Juli 2020 
(BGBl. I S. 1653)“ ersetzt.

 8.  § 28 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Anlagegrundsätze und Berichts-
pflichten des § 124 Abs. 1 sowie der  
§§ 215 und 216 Abs. 2 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes vom 1. April 
2015 (BGBl. I S. 434), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19. März 2020 (BGBl. 
I 529), gelten entsprechend.“

 9.  In § 34 Abs. 4 Satz 1 werden nach dem 
Wort „Fassung“ die Wörter „der Bekannt-
machung“ eingefügt und wird die Anga-
be „26. Juni 2013 (GVBl. S. 447)“ durch  
„3. Mai 2018 (GVBl. S. 82)“ ersetzt.

10.  § 36 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 36

Rechts- und Verwaltungsvor 
schriften, Genehmigungs- und  

Anzeigepflichten, 
Bekanntmachungen“.

b)  Als neue Abs. 1 und 2 werden einge-
fügt:

„(1) Bei dem Erlass neuer oder 
der Änderung bestehender Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften, die dem 
Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 
2018/958 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 28. Juni 
2018 über eine Verhältnismäßigkeits-
prüfung vor Erlass neuer Berufsreg-
lementierungen (ABl. EU Nr. L 173  
S. 25) in der jeweils geltenden Fas-
sung unterfallen, sind die Vorgaben 
der Richtlinie (EU) 2018/958 in der je-
weils geltenden Fassung einzuhalten. 
Eine Vorschrift im Sinne von Satz 1 ist 
auf ihre Verhältnismäßigkeit, insbe-
sondere auf die Einhaltung der Vorga-
ben der Art. 5 bis 7 der Richtlinie (EU) 
2018/958, anhand des Prüfrasters für 
die Verhältnismäßigkeitsprüfung nach 
der Anlage zu prüfen. Der Umfang der 
Prüfung muss im Verhältnis zu der Art, 2) Ändert FFN 50-51
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Vorgaben der Richtlinie (EU) 
2018/958 in der jeweils geltenden 
Fassung eingehalten wurden. Zu 
diesem Zweck hat die Kammer 
der Aufsichtsbehörde die Unter-
lagen zuzuleiten, aus denen sich 
die Einhaltung der Vorgaben nach 
den Abs. 1 und 2 ergibt. Insbeson-
dere hat die Kammer die Gründe 
zu übermitteln, aufgrund derer sie 
die Vorschrift im Sinne des Abs. 1 
Satz 1 als gerechtfertigt, notwen-
dig und verhältnismäßig im Sinne 
der Richtlinie (EU) 2018/958 be-
urteilt hat.“

d)  Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 5.

e)  Als Abs. 6 wird angefügt:

„(6) Die Kammer hat nach dem 
Erlass oder der Änderung einer Vor-
schrift nach Abs. 1 Satz 1 deren Über-
einstimmung mit dem Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz zu überwachen und 
bei einer Änderung der Umstände zu 
prüfen, ob die Vorschrift anzupassen 
ist. Dies ist durch die Aufsichtsbehör-
de im Rahmen der Aufsicht zu prüfen. 
Die Gründe für die Beurteilung von 
Vorschriften als gerechtfertigt, not-
wendig und verhältnismäßig, die nach 
der Richtlinie (EU) 2018/958 geprüft 
wurden, und die der Kommission nach 
Art. 59 Abs. 5 der Richtlinie 2005/36/
EG zusammen mit den Vorschriften 
mitzuteilen sind, werden von der Auf-
sichtsbehörde in der in Art. 59 Abs. 1 
der Richtlinie 2005/36/EG genannten 
Datenbank für reglementierte Beru-
fe eingetragen. Die Aufsichtsbehörde 
nimmt die zu den Eintragungen vorge-
brachten Stellungnahmen anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union 
und diesen gleichgestellten Staaten 
sowie interessierter Kreise entgegen.

11.  In § 40 Abs. 3 Satz 1 werden nach dem 
Wort „Fassung“ die Wörter „der Bekannt-
machung“ eingefügt und wird die Angabe 
„13. Mai 2015 (BGBl. I S. 706)“ durch  
„19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328)“ ersetzt.

12.  Folgende Anlage wird angefügt:

dem Inhalt und den Auswirkungen der 
Vorschrift stehen. Die Vorschrift ist so 
ausführlich zu erläutern, dass die Auf-
sichtsbehörde ihre Übereinstimmung 
mit dem Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz bewerten kann. Die Gründe, aus 
denen sich ergibt, dass sie gerecht-
fertigt und verhältnismäßig ist, sind 
durch qualitative und, soweit möglich 
und relevant, quantitative Elemente zu 
substanziieren.

(2) Vor dem Erlass oder der Än-
derung einer Vorschrift im Sinne des  
Abs. 1 Satz 1 ist die Öffentlichkeit nach 
Art. 8 der Richtlinie (EU) 2018/958 zu 
beteiligen. Vor der Beschlussfassung 
der Mitglieder- oder Vertreterversamm-
lung über eine Vorschrift ist auf der In-
ternetseite der Kammer ein Entwurf für 
einen Zeitraum von mindestens zwei 
Wochen mit der Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu veröffentlichen. Das 
Nähere wird durch die Hauptsatzung 
bestimmt; insbesondere ist sicherzu-
stellen, dass eingehende Stellungnah-
men in den Entscheidungsprozess der 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung 
einfließen können.“

c)  Die bisherigen Abs. 1 und 2 werden die 
Abs. 3 und 4 und der neue Abs. 3 wird 
wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Hauptsatzung, die Wahlord-
nung, die Satzung zur Führung 
einer Fachbezeichnung nach  
§ 12, die Ausgleichsmaßnahmen-
satzung nach § 18 sowie alle 
Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten, einschließlich der Vorgenann-
ten, die die Voraussetzungen des 
Abs. 1 Satz 1 erfüllen, bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde.

bb)  Nach Satz 3 werden folgende Sät-
ze angefügt:

„Im Rahmen der Genehmigung 
von Vorschriften im Sinne des  
Abs. 1 Satz 1 hat die Aufsichts-
behörde auch zu prüfen, ob die 

„Anlage

(zu § 36 Abs. 1 Satz 2)

Prüfraster für die Verhältnismäßigkeitsprüfung

 I. Prüfung der Verhältnismäßigkeit

1.  Satzungsvorschriften, die in den Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 fallen, dürfen 
weder eine direkte noch eine indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder 
des Wohnsitzes darstellen.

2.  Satzungsvorschriften im Sinne der Nr. 1 müssen durch Ziele des Allgemeininteresses im Sin-
ne des Art. 6 der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und des Rates vom  
28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierun-
gen (ABl. L 173 S. 25) gerechtfertigt sein. Sie müssen für die Verwirklichung des angestrebten 
Ziels geeignet sein und dürfen nicht über das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß 
hinausgehen.

II.  Durchführung der Verhältnismäßigkeitsprüfung

1. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind die folgenden Punkte zu berücksichtigen:

a)  die Eigenart der mit den angestrebten Zielen des Allgemeininteresses verbundenen Risiken, 
insbesondere der Risiken für Dienstleistungsempfänger, einschließlich Verbraucher, Berufs-
angehörige und Dritte;
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b)  die Frage, ob bestehende Regelungen spezifischer oder allgemeiner Art, etwa Regelungen 
in Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Produktsicherheit oder des Verbraucherschutzes, 
nicht ausreichen, um das angestrebte Ziel zu erreichen;

c)  die Eignung der Vorschrift zur Erreichung des angestrebten Ziels sowie die Frage, ob sie die-
sem Ziel tatsächlich in kohärenter und systematischer Weise gerecht wird und somit den Risi-
ken entgegenwirkt, die bei vergleichbaren Tätigkeiten in ähnlicher Weise identifiziert wurden;

d)  die Auswirkungen auf den freien Personen- und Dienstleistungsverkehr innerhalb der Euro-
päischen Union, die Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher und die Qualität der bereitgestell-
ten Dienstleistungen;

e)  die Frage, ob zur Erreichung des im Allgemeininteresse liegenden Ziels auch auf mildere 
Mittel zurückgegriffen werden kann; wenn die Vorschrift nur durch den Verbraucherschutz 
gerechtfertigt ist und sich die identifizierten Risiken auf das Verhältnis zwischen dem Berufs-
angehörigen und dem Verbraucher beschränken und sich deshalb nicht negativ auf Dritte 
auswirken, ist im Sinne dieses Buchstabens insbesondere zu prüfen, ob das Ziel durch Maß-
nahmen erreicht werden kann, die milder sind als die Maßnahme, die Tätigkeiten vorzube-
halten.

2.  Darüber hinaus sind bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit die folgenden Punkte zu berück-
sichtigen, wenn sie für die Art und den Inhalt der neu eingeführten oder geänderten Satzungs-
vorschrift relevant sind:

a)  der Zusammenhang zwischen dem Umfang der Tätigkeiten, die von einem Beruf erfasst sind 
oder die einem Beruf vorbehalten sind, und der erforderlichen Berufsqualifikation;

b)  der Zusammenhang zwischen der Komplexität der betreffenden Aufgaben und der Notwen-
digkeit, dass diejenigen, die die Aufgaben wahrnehmen, im Besitz einer bestimmten Berufs-
qualifikation sind, insbesondere in Bezug auf das Niveau, die Eigenart und die Dauer der 
erforderlichen Ausbildung oder Erfahrung;

c)  die Möglichkeit, die berufliche Qualifikation auf alternativen Wegen zu erlangen;
d)  die Frage, ob und warum die bestimmten Berufen vorbehaltenen Tätigkeiten mit anderen Be-

rufen geteilt oder nicht geteilt werden können;

e)  der Grad an Autonomie bei der Ausübung eines reglementierten Berufs und die Auswirkun-
gen von Organisations- und Überwachungsmodalitäten auf die Erreichung des angestrebten 
Ziels, insbesondere wenn die mit einem reglementierten Beruf zusammenhängenden Tätig-
keiten unter der Kontrolle und Verantwortung einer ordnungsgemäß qualifizierten Fachkraft 
stehen;

f)  die wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen, die die Informationsasymmetrie 
zwischen Berufsangehörigen und Verbrauchern tatsächlich abbauen oder verstärken kön-
nen.

3.  Wird die neue oder geänderte Satzungsvorschrift mit einer oder mehreren der folgenden Anfor-
derungen kombiniert, so ist die Auswirkung der neuen oder geänderten Vorschrift zu prüfen, ins-
besondere ist zu prüfen, wie die neue oder geänderte Vorschrift kombiniert mit anderen Anfor-
derungen zum Erreichen desselben legitimen Zwecks beiträgt und ob sie hierfür notwendig ist:

a)  Tätigkeitsvorbehalte, geschützte Berufsbezeichnung oder jede sonstige Form der Reglemen-
tierung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2005/36/EG;

b)  Verpflichtungen zur kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung;
c)  Vorschriften in Bezug auf Berufsorganisation, Standesregeln und Überwachung;

d)  Pflichtmitgliedschaft in einer Berufsorganisation, Registrierungs- und Genehmigungsregelun-
gen, insbesondere wenn diese Anforderungen den Besitz einer bestimmten Berufsqualifika-
tion voraussetzen;

e)  quantitative Beschränkungen, insbesondere Anforderungen, die die Zahl der Zulassungen 
zur Ausübung eines Berufs begrenzen oder die eine Mindest- oder Höchstzahl der Arbeit-
nehmer, Geschäftsführer oder Vertreter festsetzen, die bestimmte Berufsqualifikationen be-
sitzen;

f)  Anforderungen an bestimmte Rechtsformen oder Anforderungen in Bezug auf die Beteili-
gungsstruktur oder Geschäftsleitung eines Unternehmens, soweit diese Anforderungen un-
mittelbar mit der Ausübung des reglementierten Berufs zusammenhängen;

g)  geografische Beschränkungen, auch dann, wenn der Beruf in Teilen der Bundesrepublik 
Deutschland in einer Weise reglementiert ist, die sich von der Reglementierung in anderen 
Teilen unterscheidet;

h)  Anforderungen, die die gemeinschaftliche oder partnerschaftliche Ausübung eines reglemen-
tierten Berufs beschränken, sowie Unvereinbarkeitsregeln;

i)  Anforderungen an den Versicherungsschutz oder andere Mittel des persönlichen oder kollek-
tiven Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht;

j)  Anforderungen an Sprachkenntnisse, soweit diese für die Ausübung des Berufs erforderlich 
sind;

k) f estgelegte Mindest- und/oder Höchstpreisanforderungen;

l)  Anforderungen an die Werbung.
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4.  Zusätzlich ist sicherzustellen, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eingehalten wird, 
wenn spezifische Anforderungen im Zusammenhang mit der vorübergehenden oder gelegent-
lichen Erbringung von Dienstleistungen nach Titel II der Richtlinie 2005/36/EG, einschließlich 
der folgenden Anforderungen, neu eingeführt oder geändert werden:

a)  eine automatische vorübergehende Eintragung oder eine Pro-Forma-Mitgliedschaft bei einer 
Berufsorganisation nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2005/36/EG;

b)  eine vorherige Meldung nach Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG, die nach Abs. 2 des 
genannten Artikels erforderlichen Dokumente oder eine sonstige gleichwertige Anforderung;

c)  die Zahlung einer Gebühr oder von Entgelten, die vom Dienstleistungserbringer für die Ver-
waltungsverfahren im Zusammenhang mit dem Zugang zu reglementierten Berufen oder im 
Zusammenhang mit deren Ausübung gefordert werden.

Die Verpflichtung nach Satz 1 gilt nicht für Maßnahmen, durch die die Einhaltung geltender 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen gewährleistet werden soll, die im Einklang mit dem 
Recht der Europäischen Union angewendet werden.“

Artikel 33)

Änderung des Hessischen Architekten- 
und Stadtplanergesetzes

Das Hessische Architekten- und Stadt-
planergesetz vom 30. November 2015 (GVBl. 
S. 457, 478) wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu 
§ 13 wie folgt gefasst:

„§ 13  Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten“.

2.  In § 1 Abs. 1 Satz 2 werden nach der An-
gabe „(GVBl. S. 457)“ ein Komma und die 
Angabe „zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 931),“ 
eingefügt.

3.  § 4 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 1 Satz 4 werden nach der An-
gabe „Nr. L 255 S. 22“ ein Komma und 
die Angabe „2007 Nr. L 271 S. 18, 2008  
Nr. L 93 S. 28, 2009 Nr. L 33 S. 49, 2014 
Nr. L 305 S. 115“ eingefügt sowie die An-
gabe „Richtlinie 2013/55/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 
20. November 2013 (ABl. EU Nr. L 354 
S. 132),“ durch „Delegierten Beschluss 
(EU) 2020/548 der Kommission vom  
23. Januar 2020 (ABl. EU Nr. L 131  
S. 1), in der jeweils geltenden Fassung“ 
ersetzt.

b)  In Abs. 4 Satz 3 wird die Angabe „der 
Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 7. September 2005 
über die Anerkennung von Berufsquali-
fikationen“ gestrichen.

4.  In § 4b Satz 3 wird nach der Angabe 
„Richtlinie 2013/55/EU“ die Angabe „des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. November 2013 zur Änderung der 
Richtlinie 2005/36/EG über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen und der 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die 
Verwaltungszusammenarbeit mithilfe des 
BinnenmarktInformationssystems („IMI-
Verordnung“) (ABl. EU Nr. 354 S. 132, 
2015 Nr. L 268 S. 35, 2016 Nr. L 95 S. 20)“ 
eingefügt.

5. § 9 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 3 wird die Angabe „geändert 
durch Gesetz vom 1. April 2015 (BGBl. I 
S. 434)“ durch „zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10. Juli 2020 (BGBl. I  
S. 1653)“ ersetzt.

b)  In Abs. 5 wird die Angabe „geändert 
durch Gesetz vom 24. März 2015 (GVBl. 
S. 118)“ durch „zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 5. Oktober 2017 (GVBl.  
S. 294)“ ersetzt.

6. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 13

Rechts- und Verwaltungsvor- 
schriften“

b)  Nach Abs. 2 werden als neue Abs. 3 und 
4 eingefügt:

„(3) Bei dem Erlass neuer oder der 
Änderung bestehender Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, die dem 
Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 
2018/958 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 28. Juni 2018 über 
eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor 
Erlass neuer Berufsreglementierungen 
(ABl. EU Nr. L 173 S. 25) in der jeweils 
geltenden Fassung unterfallen, sind die 
Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958 
in der jeweils geltenden Fassung ein-
zuhalten. Eine Vorschrift im Sinne von 
Satz 1 ist auf ihre Verhältnismäßigkeit, 
insbesondere auf die Einhaltung der 
Vorgaben der Art. 5 bis 7 der Richtlinie 
(EU) 2018/958, anhand des Prüfrasters 
für die Verhältnismäßigkeitsprüfung 
nach der Anlage zu prüfen. Der Umfang 
der Prüfung muss im Verhältnis zu der 
Art, dem Inhalt und den Auswirkungen 
der Vorschrift stehen. Die Vorschrift ist 
so ausführlich zu erläutern, dass ihre 
Übereinstimmung mit dem Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz bewertet werden 
kann. Die Gründe, aus denen sich er-
gibt, dass sie gerechtfertigt und verhält-
nismäßig ist, sind durch qualitative und, 
soweit möglich und relevant, quantitati-
ve Elemente zu substanziieren.

(4) Vor dem Erlass oder der Än-
derung einer Vorschrift im Sinne des  3) Ändert FFN 50-52
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dig und verhältnismäßig im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2018/958 beurteilt hat.“

d) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 6.

e) Als Abs. 7 wird angefügt:

„(7) Die Kammer hat nach dem Er-
lass oder der Änderung einer Vorschrift 
nach Abs. 3 Satz 1 deren Übereinstim-
mung mit dem Verhältnismäßigkeits-
grundsatz zu überwachen und bei einer 
Änderung der Umstände zu prüfen, ob 
die Vorschrift anzupassen ist. Dies ist 
durch die Aufsichtsbehörde im Rahmen 
der Aufsicht zur prüfen. Die Gründe für 
die Beurteilung von Vorschriften als 
gerechtfertigt, notwendig und verhält-
nismäßig, die nach der Richtlinie (EU) 
2018/958 geprüft wurden, und die der 
Kommission nach Art. 59 Abs. 5 der 
Richtlinie 2005/36/EG zusammen mit 
den Vorschriften mitzuteilen sind, wer-
den von der Aufsichtsbehörde in der in 
Art. 59 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG 
genannten Datenbank für reglementier-
te Berufe eingetragen. Die Aufsichtsbe-
hörde nimmt die zu den Eintragungen 
vorgebrachten Stellungnahmen anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
und diesen gleichgestellten Staaten so-
wie interessierter Kreise entgegen.“

7.  In § 14 Abs. 2a werden nach dem Wort 
„Fassung“ die Wörter „der Bekanntma-
chung“ eingefügt und die Angabe „26. Juni 
2013 (GVBl. S. 447)“ durch „3. Mai 2018 
(GVBl. S. 82)“ ersetzt.

8.  Folgende Anlage wird angefügt:

Abs. 3 Satz 1 ist die Öffentlichkeit nach 
Art. 8 der Richtlinie (EU) 2018/958 zu 
beteiligen. Vor der Beschlussfassung 
der Vertreterversammlung über eine 
Vorschrift ist auf der Internetseite der 
Kammer ein Entwurf für einen Zeitraum 
von mindestens zwei Wochen mit der 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu ver-
öffentlichen. Das Nähere wird durch die 
Hauptsatzung bestimmt; insbesondere 
ist sicherzustellen, dass eingehende 
Stellungnahmen in den Entscheidungs-
prozess der Vertreterversammlung ein-
fließen können.“

c)  Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 5 und 
nach Satz 2 werden die folgenden Sät-
ze angefügt:

„Vorschriften nach Satz 2 sowie alle 
Vorschriften, einschließlich der Vor-
genannten, die die Voraussetzungen 
des Abs. 3 Satz 1 erfüllen, bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde. Diese hat 
im Rahmen der Genehmigung von Vor-
schriften im Sinne des Abs. 3 Satz 1 
auch zu prüfen, ob die Vorgaben der 
Richtlinie (EU) 2018/958 in der jeweils 
geltenden Fassung eingehalten wur-
den. Zu diesem Zweck hat die Kammer 
der Aufsichtsbehörde die Unterlagen 
zuzuleiten, aus denen sich die Einhal-
tung der Vorgaben nach den Abs. 3 und 
4 ergibt. Insbesondere hat die Kammer 
die Gründe zu übermitteln, aufgrund 
derer sie die Vorschrift im Sinne des  
Abs. 3 Satz 1 als gerechtfertigt, notwen-

„Anlage

zu § 13 Abs. 3 Satz 2)

Prüfraster für die Verhältnismäßigkeitsprüfung

 I. Prüfung der Verhältnismäßigkeit

1.  Satzungsvorschriften, die in den Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 fallen, dürfen 
weder eine direkte noch eine indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder 
des Wohnsitzes darstellen.

2.  Satzungsvorschriften im Sinne der Nr. 1 müssen durch Ziele des Allgemeininteresses im Sin-
ne des Art. 6 der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und des Rates vom  
28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierun-
gen (ABl. L 173 S. 25) gerechtfertigt sein. Sie müssen für die Verwirklichung des angestrebten 
Ziels geeignet sein und dürfen nicht über das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß 
hinausgehen.

II. Durchführung der Verhältnismäßigkeitsprüfung

1. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind die folgenden Punkte zu berücksichtigen:

a)  die Eigenart der mit den angestrebten Zielen des Allgemeininteresses verbundenen Risiken, 
insbesondere der Risiken für Dienstleistungsempfänger, einschließlich Verbraucher, Berufs-
angehörige und Dritte;

b)  die Frage, ob bestehende Regelungen spezifischer oder allgemeiner Art, etwa Regelungen 
in Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Produktsicherheit oder des Verbraucherschutzes, 
nicht ausreichen, um das angestrebte Ziel zu erreichen;

c)  die Eignung der Vorschrift zur Erreichung des angestrebten Ziels sowie die Frage, ob sie 
diesem Ziel tatsächlich in kohärenter und systematischer Weise gerecht wird und somit den 
Risiken entgegenwirkt, die bei vergleichbaren Tätigkeiten in ähnlicher Weise identifiziert wur-
den;

d)  die Auswirkungen auf den freien Personen- und Dienstleistungsverkehr innerhalb der Euro-
päischen Union, die Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher und die Qualität der bereitge-
stellten Dienstleistungen;
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e)  die Frage, ob zur Erreichung des im Allgemeininteresse liegenden Ziels auch auf mildere 
Mittel zurückgegriffen werden kann; wenn die Vorschrift nur durch den Verbraucherschutz 
gerechtfertigt ist und sich die identifizierten Risiken auf das Verhältnis zwischen dem Berufs-
angehörigen und dem Verbraucher beschränken und sich deshalb nicht negativ auf Dritte 
auswirken, ist im Sinne dieses Buchstabens insbesondere zu prüfen, ob das Ziel durch Maß-
nahmen erreicht werden kann, die milder sind als die Maßnahme, die Tätigkeiten vorzube-
halten.

2.  Darüber hinaus sind bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit die folgenden Punkte zu berück-
sichtigen, wenn sie für die Art und den Inhalt der neu eingeführten oder geänderten Satzungs-
vorschrift relevant sind:

a)  der Zusammenhang zwischen dem Umfang der Tätigkeiten, die von einem Beruf erfasst sind 
oder die einem Beruf vorbehalten sind, und der erforderlichen Berufsqualifikation;

b)  der Zusammenhang zwischen der Komplexität der betreffenden Aufgaben und der Notwen-
digkeit, dass diejenigen, die die Aufgaben wahrnehmen, im Besitz einer bestimmten Berufs-
qualifikation sind, insbesondere in Bezug auf das Niveau, die Eigenart und die Dauer der 
erforderlichen Ausbildung oder Erfahrung;

c)  die Möglichkeit, die berufliche Qualifikation auf alternativen Wegen zu erlangen;
d)  die Frage, ob und warum die bestimmten Berufen vorbehaltenen Tätigkeiten mit anderen Be-

rufen geteilt oder nicht geteilt werden können;

e)  der Grad an Autonomie bei der Ausübung eines reglementierten Berufs und die Auswirkun-
gen von Organisations- und Überwachungsmodalitäten auf die Erreichung des angestrebten 
Ziels, insbesondere wenn die mit einem reglementierten Beruf zusammenhängenden Tätig-
keiten unter der Kontrolle und Verantwortung einer ordnungsgemäß qualifizierten Fachkraft 
stehen;

f)  die wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen, die die Informationsasymmetrie 
zwischen Berufsangehörigen und Verbrauchern tatsächlich abbauen oder verstärken können.

3.  Wird die neue oder geänderte Satzungsvorschrift mit einer oder mehreren der folgenden Anfor-
derungen kombiniert, so ist die Auswirkung der neuen oder geänderten Vorschrift zu prüfen, ins-
besondere ist zu prüfen, wie die neue oder geänderte Vorschrift kombiniert mit anderen Anfor-
derungen zum Erreichen desselben legitimen Zwecks beiträgt und ob sie hierfür notwendig ist:

a)  Tätigkeitsvorbehalte, geschützte Berufsbezeichnung oder jede sonstige Form der Reglemen-
tierung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2005/36/EG;

b)  Verpflichtungen zur kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung;
c)  Vorschriften in Bezug auf Berufsorganisation, Standesregeln und Überwachung;

d)  Pflichtmitgliedschaft in einer Berufsorganisation, Registrierungs- und Genehmigungsregelun-
gen, insbesondere wenn diese Anforderungen den Besitz einer bestimmten Berufsqualifika-
tion voraussetzen;

e)  quantitative Beschränkungen, insbesondere Anforderungen, die die Zahl der Zulassungen 
zur Ausübung eines Berufs begrenzen oder die eine Mindest- oder Höchstzahl der Arbeit-
nehmer, Geschäftsführer oder Vertreter festsetzen, die bestimmte Berufsqualifikationen be-
sitzen;

f)  Anforderungen an bestimmte Rechtsformen oder Anforderungen in Bezug auf die Beteili-
gungsstruktur oder Geschäftsleitung eines Unternehmens, soweit diese Anforderungen un-
mittelbar mit der Ausübung des reglementierten Berufs zusammenhängen;

g)  geografische Beschränkungen, auch dann, wenn der Beruf in Teilen der Bundesrepublik 
Deutschland in einer Weise reglementiert ist, die sich von der Reglementierung in anderen 
Teilen unterscheidet;

h)  Anforderungen, die die gemeinschaftliche oder partnerschaftliche Ausübung eines reglemen-
tierten Berufs beschränken, sowie Unvereinbarkeitsregeln;

 i)  Anforderungen an den Versicherungsschutz oder andere Mittel des persönlichen oder kollek-
tiven Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht;

 j)  Anforderungen an Sprachkenntnisse, soweit diese für die Ausübung des Berufs erforderlich 
sind;

k)  festgelegte Mindest- und/oder Höchstpreisanforderungen;

 l)  Anforderungen an die Werbung.

4.  Zusätzlich ist sicherzustellen, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eingehalten wird, 
wenn spezifische Anforderungen im Zusammenhang mit der vorübergehenden oder gelegent-
lichen Erbringung von Dienstleistungen nach Titel II der Richtlinie 2005/36/EG, einschließlich 
der folgenden Anforderungen, neu eingeführt oder geändert werden:

a)  eine automatische vorübergehende Eintragung oder eine Pro-Forma-Mitgliedschaft bei einer 
Berufsorganisation nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2005/36/EG;

b)  eine vorherige Meldung nach Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG, die nach Abs. 2 des 
genannten Artikels erforderlichen Dokumente oder eine sonstige gleichwertige Anforderung;
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c)  die Zahlung einer Gebühr oder von Entgelten, die vom Dienstleistungserbringer für die Ver-
waltungsverfahren im Zusammenhang mit dem Zugang zu reglementierten Berufen oder im 
Zusammenhang mit deren Ausübung gefordert werden.

Die Verpflichtung nach Satz 1 gilt nicht für Maßnahmen, durch die die Einhaltung geltender 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen gewährleistet werden soll, die im Einklang mit dem 
Recht der Europäischen Union angewendet werden.“

Artikel 4

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

B o u f f i e r

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  
W i r t s c h a f t ,  E n e r g i e ,  Ve r k e h r  

u n d  Wo h n e n

A l - Wa z i r

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 11. Dezember 2020



Nr. 66 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 21. Dezember 2020 941

Artikel 11)

Änderung des Hessischen  
Wohnraumfördergesetzes

In § 19 Abs. 1 Satz 2 des Hessischen 
Wohnraumfördergesetzes vom 13. Dezem-
ber 2012 (GVBl. S. 600), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23. Juni 2020 (GVBl.  
S. 430), wird das Wort „fünf“ durch „zehn“ er-
setzt.

Artikel 22)

Änderung des Hessischen  
Wohnungsbindungsgesetzes

In § 16 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen 
Wohnungsbindungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. April 2013 
(GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 23. Juni 2020 (GVBl. S. 430), wird 
das Wort „fünften“ durch „zehnten“ ersetzt.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.

1) Ändert FFN 362-71 
2) Ändert FFN 362-72

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz 
zur Änderung des Hessischen Wohnraumfördergesetzes 

und des Hessischen Wohnungsbindungsgesetzes

Vom 11. Dezember 2020

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 11. Dezember 2020

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

B o u f f i e r

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  
W i r t s c h a f t ,  E n e r g i e ,  Ve r k e h r  

u n d  Wo h n e n

A l - Wa z i r
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Artikel 1

Das Wohnrauminvestitionsprogrammge-
setz vom 23. Juni 2018 (GVBl. S. 332) wird 
wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 1 wird die Angabe „ab dem  
1. Januar 2019“ gestrichen.

b)  In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe  
„257 000 000“ durch „514 000 000“ er-
setzt.

c)  In Abs. 4 wird die Angabe „2025“ durch 
„2030“ ersetzt.

2.  In § 4 Abs. 1 wird die Angabe  
„257 000 000“ durch „514 000 000“ ersetzt.

3.  In § 5 Abs. 1 wird nach der Angabe „§ 56 
des“ das Wort „Hessischen“ eingefügt und 
wird die Angabe „geändert durch Gesetz 
vom 25. November 2015 (GVBl. S. 414)“ 
durch „zuletzt geändert durch Gesetz vom 
4. September 2020 (GVBl. S. 573)“ ersetzt.

4.  In § 6 Satz 2 wird die Angabe „2060“ durch 
„2065“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.

*) Ändert FFN 362-80

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz zur Änderung des Wohnrauminvestitionsprogrammgesetzes*)

Vom 11. Dezember 2020

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 11. Dezember 2020

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

B o u f f i e r

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  
W i r t s c h a f t ,  E n e r g i e ,  Ve r k e h r  

u n d  Wo h n e n

A l - Wa z i r
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Aufgrund des § 13 Abs. 4 des Gesetzes 
über kommunale Abgaben in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 24. März 2013 
(GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247), ver-
ordnet der Minister für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Wohnen:

Artikel 1

Die Verordnung über die Anerkennung 
als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort vom 
24. November 2016 (GVBl. S. 218), geändert 
durch Verordnung vom 20. Juni 2018 (GVBl. 
S. 339), wird wie folgt geändert:

1.  In § 4 Abs. 1 Nr. 3 wird das Wort „vorlegt“ 
durch „vorgelegt“ ersetzt.

2.  In § 7 Satz 2 wird die Angabe „2021“ durch 
„2028“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft.

*) Ändert FFN 800-65

Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Anerkennung 
als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort*)

Vom 8. Dezember 2020

Wiesbaden, den 8. Dezember 2020

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  W i r t s c h a f t ,  E n e r g i e ,  Ve r k e h r  u n d  Wo h n e n

A l - Wa z i r
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Aufgrund des § 96 Abs. 1 in Verbindung 
mit § 20 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 10 und 12 
und des § 55 Abs. 4 Satz 3 des Hessischen 
Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2009 
(GVBl. I S. 666), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 24. Juni 2020 (GVBl. S. 435), ver-
ordnet die Ministerin für Wissenschaft und 
Kunst:

§ 1

Elektronische Fernprüfungen

(1) Die Hochschulen können elektroni-
sche Fernprüfungen anbieten, soweit Prä-
senzprüfungen wegen Einschränkungen und 
Hindernissen aufgrund eines erheblichen In-
fektionsgeschehens nicht oder nicht für alle 
Studierenden durchgeführt werden können.

(2) Elektronische Fernprüfungen können 
insbesondere in Form schriftlicher Aufsichts-
arbeiten (Fernklausuren) oder als mündliche 
oder praktische Fernprüfung angeboten wer-
den. Fernklausuren werden in einem festge-
legten Zeitabschnitt unter Verwendung elek-
tronischer Kommunikationseinrichtungen mit 
Videoaufsicht nach § 4 Abs. 1 Satz 1 ange-
fertigt. Mündliche und praktische Fernprüfun-
gen werden unter Übertragung von Bild und 
Ton in dem zu ihrer Durchführung notwendi-
gen Umfang (Videokonferenz) durchgeführt.

(3) Wird eine elektronische Fernprüfung 
angeboten, ist dies grundsätzlich vor Beginn 
der Lehrveranstaltungen des betreffenden 
Semesters festzulegen. Falls dies nicht mög-
lich ist, erfolgt die Festlegung vor Ablauf der 
für die jeweilige Präsenzprüfung geltenden 
Anmeldefrist.

(4) Studierende müssen sich vor Beginn 
der elektronischen Fernprüfung durch einen 
gültigen Lichtbildausweis identifizieren. Die 
Hochschulen können durch Satzung abwei-
chende Identifikationsmethoden vorsehen.

(5) Die Studierenden sollen die Möglich-
keit erhalten, die Prüfungssituation in Be-
zug auf die Technik, die Ausstattung und die 
räumliche Umgebung im Vorfeld der Prüfung 
zu erproben.

§ 2

Freiwilligkeit, Information  
der Studierenden

(1) Die Teilnahme an elektronischen Fern-
prüfungen erfolgt auf freiwilliger Basis. Die 
Freiwilligkeit der Teilnahme ist grundsätzlich 
dadurch sicherzustellen, dass eine termin-
gleiche Präsenzprüfung als Alternative an-
geboten wird. Termingleich sind Prüfungen, 
die innerhalb desselben Prüfungszeitraums 

unter strenger Beachtung der Grundsätze 
der Chancengleichheit stattfinden.

(2) Die Studierenden sind bei der Fest-
legung der Möglichkeit einer elektronischen 
Fernprüfung über

1.  die Verarbeitung ihrer personenbezoge-
nen Daten, insbesondere den Verarbei-
tungszweck, die Löschungsfristen und die 
Betroffenenrechte,

2.  die technischen Anforderungen an die 
einzusetzenden Kommunikationseinrich-
tungen, die für eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Fernprüfung erfüllt sein 
müssen, sowie

3.  die organisatorischen Bedingungen für 
eine ordnungsgemäße Durchführung der 
Fernprüfung

zu informieren.

§ 3

Datenverarbeitung

(1) Im Rahmen elektronischer Fernprü-
fungen dürfen personenbezogene Daten ver-
arbeitet werden, soweit dies zur ordnungsge-
mäßen Durchführung der Prüfung zwingend 
erforderlich ist. Die Hochschulen stellen die 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen An-
forderungen sicher, insbesondere die der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 27. Ap-
ril 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grund-
verordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1, Nr. L 314 
S. 72) in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Eine Aufzeichnung der Bild- und Ton-
daten des Prüfungsgeschehens sowie des 
Identifizierungsmittels erfolgt nicht, soweit 
es in dieser Verordnung nicht ausdrücklich 
vorgesehen ist. Die technisch notwendige 
Zwischenspeicherung personenbezogener 
Daten bleibt unberührt; diese Daten sind un-
verzüglich zu löschen.

(3) Bei zur Durchführung elektronischer 
Fernprüfungen notwendigen Installationen, 
insbesondere Programmen oder Browser-
Add-Ons, auf den elektronischen Kommu-
nikationseinrichtungen der Studierenden ist 
sicherzustellen, dass

1.  die Funktionsfähigkeit der elektronischen 
Kommunikationseinrichtung ausschließ-
lich während der Prüfung und nur in dem 
zur Sicherstellung der Authentifizierung 
und zur Unterbindung von Täuschungs-
handlungen erforderlichen Umfang beein-
trächtigt wird,

2.  die Vertraulichkeit der auf der Kommuni-
kationseinrichtung befindlichen Informatio-
nen sowie die Informationssicherheit der 
elektronischen Kommunikationseinrich-
tung nicht beeinträchtigt wird und

3.  eine vollständige Deinstallation nach der 
Fernprüfung möglich ist.*) FFN 70-302

Verordnung über die Durchführung elektronischer Fernprüfungen*)

Vom 8. Dezember 2020



Nr. 66 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 21. Dezember 2020 945

§ 4

Aufsicht

(1) Zur Unterbindung von Täuschungs-
handlungen bei elektronischen Fernprü-
fungen sind die Studierenden verpflichtet, 
die Kamera- und Mikrofonfunktion der zur 
Fernprüfung eingesetzten Kommunikations-
einrichtungen zu aktivieren und eine akus-
tische und optische Überwachung bei der 
Fernprüfung (Videoaufsicht) zu dulden. Die 
Videoaufsicht ist so einzurichten, dass der 
Persönlichkeitsschutz und die Privatsphäre 
der Betroffenen nicht mehr als zu den be-
rechtigten Kontrollzwecken erforderlich ein-
geschränkt werden. Die Videoaufsicht erfolgt 
durch Aufsichtspersonal der Hochschulen.

(2) Soweit dies notwendig ist, insbeson-
dere, wenn hohe Teilnehmerzahlen eine zeit-
gleiche Aufsicht durch Hochschulpersonal 
ausschließen, kann eine automatisierte Auf-
sicht erfolgen. Eine Videoaufsicht unter Zuhil-
fenahme einer automatisierten Auswertung 
von Bild- und Tondaten darf nur erfolgen, 
wenn besondere Umstände eine herkömm-
liche Aufsicht ausschließen. Das Vorliegen 
derartiger Umstände und die Einbeziehung 
der oder des Datenschutzbeauftragten der 
Hochschule sind zu dokumentieren. Die Stu-
dierenden müssen hierzu ihre ausdrückliche 
Einwilligung erklärt haben; sie sind vor Ertei-
lung der Einwilligung nach den Vorschriften 
der Datenschutz-Grundverordnung über die 
Wirkungsweise einer automatisierten Video-
aufsicht und die bestehenden Möglichkeiten 
zur Ablegung einer Präsenzprüfung zu unter-
richten. Personenbezogene Daten, die bei ei-
ner automatisierten Videoaufsicht verarbeitet 
werden, dürfen nicht länger gespeichert wer-
den, als dies zu Kontrollzwecken unbedingt 
erforderlich ist.

(3) Bei Prüfungen, die nach den Rege-
lungen der Prüfungs- und Studienordnungen 
nicht zwingend zu absolvieren sind, ist eine 
automatisierte Videoaufsicht nach Abs. 2 
auch ohne Vorliegen der dort genannten Vor-
aussetzungen zulässig, soweit die Vorgaben 
des Abs. 2 Satz 2 und 3 eingehalten werden.

§ 5

Technische Störungen

(1) Ist die Übermittlung der Prüfungsauf-
gabe, die Bearbeitung der Prüfungsaufgabe, 
die Übermittlung der Prüfungsleistung oder 
die Videoaufsicht zum Zeitpunkt der Fern-
prüfung bei einer Fernklausur technisch nicht 
durchführbar, wird die Fernprüfung im jewei-
ligen Stadium beendet und die Prüfungsleis-
tung nicht gewertet. Der Prüfungsversuch gilt 
als nicht unternommen. Dies gilt nicht, wenn 
Studierende die Störung vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt haben.

(2) Ist die Bild- oder Tonübertragung bei 
einer mündlichen oder praktischen Fernprü-
fung vorübergehend gestört, wird die Fern-
prüfung nach Behebung der Störung fortge-
setzt. Dauert die technische Störung an, so 
dass die mündliche oder praktische Fernprü-
fung nicht ordnungsmäßig fortgeführt werden 
kann, wird die Fernprüfung zu einem späte-
ren Zeitpunkt wiederholt. Tritt die technische 
Störung auf, nachdem bereits ein wesentli-
cher Teil der Prüfungsleistung erbracht wur-
de, kann die mündliche Prüfung fernmündlich 
ohne Verwendung eines Videokonferenzsys-
tems fortgesetzt und beendet werden.

(3) Die Hochschulen können durch Sat-
zung abweichende Regelungen zum Um-
gang mit technischen Störungen treffen.

§ 6

Satzungen der Hochschulen

Die Hochschulen können ergänzende Re-
gelungen zur Durchführung elektronischer 
Fernprüfungen durch Satzung treffen.

§ 7

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 
31. März 2022 außer Kraft.

Wiesbaden, den 8. Dezember 2020

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

D o r n - R a n c k e
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